
 
 

 

Erscheint jeden Freitag. . »FWF;:

Prännmerationspreis viertel: Hi 4 »

jährlich 60 Pf» durch die s EITH- ś

Post- be »gensss’eö—«Pf.—-ss \ « «

f
;

H

«- -
soz-

»s-

  
  

   

f,

M"

Hy,
I

Redakteur: Hugo Las »

Jnserate wer den bis Donnerstag

Mittag in der Expedition an-

» »»W««-ge»nommen und kostet die gespaltene
— eile 10 .» „1,2% Z an

y 1‘ WITH-s

  

 

\
N

Es

J

m...
"’»——»«:.·s.« « —

»«Isn »» «
im"“‘äbrucf unb Verlag von A. LudwiisKngW

. ‘ Es i: «- s-
Mr 13"" THE-Es / O«els, den ö. Januar 18L . ,

» Amtlieher zum.

 I
s
i
 

   

A. Bekanntmachnngen des Königlichen Landraths-Amtes.

Nr. 1. Oels, den 2. Januar 1894.

Das Recht des Königs, die Regierung und die
Politik Preußens nach Eigenem Ermessen zu leiten, ift
durch die Verfassung eingeschränkt, aber nicht aufgehoben.
Die Regierungsatte des Königs bedürfen der Gegen-
zeichnung eines Ministers und sind, wie dies auch vor
Erlaß der Verfassung geschah, von den Ministern des
Königs zu vertreten, aber sie bleiben Regierungsalte des
Königs, aus dessen Entschließungen sie hervorgehen und der
Seine Willensmeinung durch sie verfassungsmäßig aus-
drückt. Es ist deshalb nicht zulässig und führt zur Ver-
dunkelung der verfassungsmäßigen Königsrechte, wenn
deren Ausübung so dargestellt wird, als ob sie von den
dafür verantwortlichen jedesmaligen Ministern, und nicht
von dem Könige Selbst ausginge. Die Verfassung
Preußens ist der Ausdruck der monarchischen Tradition
dieses Landes. dessen Entwickelung auf den lebendigen
Beziehungen seiner Könige zum Volke beruht. Diese Ve-
ziehungen lassen sich auf die vom Könige ernannten
Minister nicht übertragen, denn sie knüpfen sich an die
Person des Königs. Jhre Erhaltung ist eine staatliche
Nothwendigteit für Preußen. Es ist deshalb Mein Wille,
daß sowohl in Preußen, wie in gesetzgebenden Körpern
des Reichs über Meine und Meiner Nachfolger ver-
fassungsmäßiges Recht zur persönlichen Leitung der
Politik Meiner Regierung kein Zweifel gelassen und der
Meinung stets widersprochen werde, als ob die in Preußen
jederzeit bestandene und durch Artikel 43 der Verfassung
ausgesprochene Unverletzlichieit der Person des Königs
oder die Nothwendigieit verantwortlicher Gegenzeichnung
Meinen Regierungsalten die Natur selbständiger König-
licher Entschließungen benommen hätte. Es ist die Auf-
gabe meiner Minister, Meine verfassungsmäßigen Rechte
durch Verwahrungen gegen Zweifel und Verdunkelung zu
vertreten; das Gleiche erwarte Jch von allen Beamten,
welche Mir den Amtseid geleistet haben. Mir liegt es
fern, die Freiheit der Wahlen zu beeinträchtigen, aber
für _ diejenigen Beamten, welche mit der Ausführung
Meiner Regierungsalte betraut sind und deshalb ihres
Dienstes nach dem Diseiplinargesetze enthoben werden
können, erstreckt sich die durch den Diensteid beschworene
Pflicht _auf Vertretung der Politik Meiner Regierung
auch bei den Wahlen. Die treue Erfüllung dieser Pflicht
werde Ich mit Dante erkennen und von allen Beamten
erwarten, daß sie sich im Hinblick auf ihren Eid der
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Treue von jeder Agitation gegen Meine Regierung auch
bei den Wahlen fernhalten. » «

Berlin, den 4. Januar 1882.
- gez. Wilhelm.

gez. von Bismarck.
Au das Staats-Ministerium .-

Verlin, den 20. Dezember 1893..
Jn dem Allerhöchsten Erlaß vom 4. Januar 1882

finb die Grundsätze angegeben, welche den Königlichen
Beamten für ihr politisches Verhalten nicht nur« bei
den Wahlen, sondern unter allen Verhältnissen zur Richt-
schnur zu dienen haben. Die politischen Gegensätze und
Kämpfe der Gegenwart, namentlich auf wirthschaftlichem
Gebiete, geben mir Veranlassung, diesen Alterhöchsten
Erlaß in Erinnerung zu bringen und feine Beachtung
wiederholt zur Pflicht zu machen.

Der Minister des Innern.
gez. Graf zu Eulenburg.

Oels, den 2. Januar 1894.
Vorstehenden Allerhöchften Erlaß und das Reseript

des Herrn Ministers des Innern bringe ich hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß.

Nr. 2. s Oels, den 3. Januar 1894.

Betrifft die Anmeldung der Militärpflichtigen
- zur Einschreibung in die Stammrolle.

Unter Hinweis auf die Bestimmungen des Reichs-
Militärgesetzes vom 2. Mai 1874 und speziell des § 25
der Wehrordnung vom 22. November 1888 veranlasse ich
die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorsteher des
Kreises, die nachstehende Vetanntmachung in ortsüblicher
Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Bis zum 10. Februar er. haben die Magisträte,
Guts- und Gemeinde-Vorsteher event. durch eine Revision
von Haus zu Haus sich zu überzeugen, daß alle
erforderlichen Meldungen zur Stammrolle erfolgt sind-
Etwaige Contraventionen sind mir dann sofort zur Anzeige
zu bringen.

Jn Vetreff der Führung der Stammrollensmache ich
auf bie Bestimmungen der §§ 45 und 46 der Wehr-
ordnung besonders aufmerksam und erwarte, daß die An-
legung der neuen Stamrnrollen, sowie die Verichtigung und
Vervollständigung der früheren Rollen bis zum
15. Februar er. erfolgen wird. .

dDie Revisionstermine werden später bekannt gemacht
wer en.

 

Gabst-Tiers

31.st .. Weiser-les

 



Die Stammrollen für das Jahr 1894 sind bei dem
Buchbindermeister Kielblo cl hierselbft, Herrenstraße Nr.·2,
gegen sofortige Bezahlung abzuholen.

Bekanntmachung.
1. Alle männlichen Personen, welche 1874 oder früher

geboren find , bisher aber ihrerzMilitärpiüicht noch nicht
genügt, ober eine definitive Entscheidung hierüber
noch nicht erhalten haben, werden hiermit aufgefordert,
sich in der Zeit vom 15. Januar bis 1. Februar d. J.
bei der zur Führung der RetrutirungssStammrolle
beauftragten Qrtsbehörde zu melden.

2. Die Anmeldung hat bei der Ortsbehörde desjenigen
« ..Ortes zu erfolgen, an welchem der Militärpflichtige

seinen dauernden Aufenthalt hat. Hat er keinen
dauernden Aufenthalt, so meldet er sich bei der Orts-
behörde feines Wohnsitzes, d. h. desjenigen Ortes,
an welchem fein, oder sofern er noch nicht selbstständig
ist, seiner Eltern oder Vormünder ordentlicher
Gerichtsftand sich befindet.

3. Wer innerhalb des Reichsgebietes weder einen
dauernden Aufenthalt noch einen Wohnsitz hat, meldet
sich in feinem Geburtsorte zur Stammiolle und wenn
der Geburtsort im Auslande liegt, in demjenigen
Orte, in welchem die Eltern oder Familienhäupter
ihren letzten Wohnsitz hatten.

4, Bei Anmeldung zur Stammrolle ist das Geburts-
zeugniß vorzulegen, sobald die Anmeldung nicht im
Geburtsorte selbst erfolgt. Hierbei wird darauf hin-
gewiesen, daß die Geburtszeugnisfe der nach dem
30. September 1874 geborenen Personen nicht von
den Psarrämtern 2c., fonbern von den Standesämtern
ausgestellt werden.

5« Sind Militärpflichtige von dem Orte, an welchem sie
sich nach Nr. 2 dieser Bekanntmachung zur Stamm-
rolle anzumelden haben, zeitig abwesend (an der
Reife begriffene Handlungsdiener, auf See befindliche
Seeleute u. s. w.), so haben ihre Eltern, Vormünder,
Lehr-, Brot« oder Fabrikherren die Verpflichtung,
sie zur Stammrolle anzumelden.·

6. Die Anmeldung zur Stammrolle ist in der vor-
stehend vorgeschriebenen Weise seitens der Militär:
pflichtigen so lange alljährlich zu wiederholen, bis
eine endgültige Entscheidung über die Dienstpflicht
durch die Ersatzbehörden erfolgt ist. Bei Wieder-
holung der Anmeldung zur Stammrolle ist der im
ersten Militärpflichtjahre erhaltene Loofungsschein
vorzulegen.

Außerdem find etwaige eingetretene Veränderungen
in Betresf des Wohnsitzes, des Gewerbes, des
Standes u. f. w. dabei anzuzeigen.

7. Von der Wiederholung der Anmeldung zur Stamm-
rolle sind nur diejenigen Militärpflichtigen befreit,
welche für einen bestimmten Zeitraum von den Er-
satzbehörden ausdrücklich hiervon entbunden, oder über
das laufende Jahr hinaus zurückgestellt worden sind.

8. Militärpflichtige, welche nach Anmeldung zur
Stammrolle im Laufe eines ihrer Militärpflichtjahre
ihren dauernden Aufenthalt oder Wohnsitz nach einem
anderen Musterungs- oder Aushebungsbezirk verlegen,
haben dieses Behufs Berichtiåung der Stammrolle
sowohl beim Abgange der ehörde oder Person,
welche sie in die Stammrolle ausgenommen hat, als
auch nach der Ankunft an dem neuen Orte der-
jenigen, welche daselbst die Stammrolle führt,
spätestens innerhalb dreier Tage zu melden.
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9. bie zum einjährigisreiwilligen Dienst Berechtigten
haben sich beim Eintritt in das militärpflichtige Alter,
sofern sie nicht bereits vorher zum aktiven Dienst
eingetreten sind, bei der Ersatzcommission ihres
Gestellungsortes schriftlich oder mündlich zu melden,
und unter Vorlegung ihres Berechtigungsscheines
ihre Zurückstellung von der Aushebung zu beantragen.

10. Wer die vorgeschriebenen Meldungen zur Stamm-
rolle oder zur Berichtigung derselben unterläßt, wird
mit Geldstrafe bis zu 30 Mart oder mit Haft bis
zu drei Tagen bestraft.

Nr. 3. Oels, den 3. Januar 1894.

Die Schutzpocken-Jmpfung pro 1894 betreffend.
Unter Hinweis auf die in der außerordentlichen Bei-

lage zu Nr. 9 des Amtsblattes pro 1875 abgedruckten
Bestimmungen:

a. des Jmpfgesetzes vom 8. April 1874,
b. des Jmpfregulativs für den Regierungsbezirk Breslau
zur Ausführung des vorstehenden Gesetz es vom
4. Januar 1875 _

werden die Ortsbehörden und Herren Lehrer des Kreises
veranlaßt, mit der Aufstellung der Jmpflisten pro 1894 nach
Maßgabe meiner Kreisblatt-Verfügung vom 18. März 1875
(Kreisblatt S. 45) baldigst vorzugehen.

Der Einreichung der Jinpslisten, zu welchen den Orts-
vorstäiiden die nöthige Zahl Formulare zugehen wird,
sehe ich bestimmt bis zum 15. Februar 1894 entgegen.

Aus den Jmpflisten haben sich die Magisträte, Herren
Guts- und Gemeindevorfteher ein Verzeichniß der Jmpflinge
zurückzubehalten, um die Eltern der Jmpflinge zu den s.Z.
xåstzusetzendeii Jiiipftermineii ordnungsmäßig vorladen zu
nuen.

Etwa nöthige Formulare zu ärztlicheu Zeugnissen
ad III. unb IV. der dem Jmpfregulative beigedruckten
Schemas werden den Ortsbehörden auf Ersuchen über-
sandt werden.

Um die vielfachen zu Tage getretenen Uebelstände zn
vermeiden, werden die Herren Guts- und Gemeinde-
vorfteher veranlaßt, sich das Material für die Ein-
tragungen der im Vorsahre geborenen Kinder von den
Standesämtern zu verschaffen, und alle im Borjahre ge-
borenen, sowie die inzwischen gestorbenen und verzogenen
Kinder in bie Jmpfliste anfzunehmeii, auch beiden letzteren
in Spalte 27 zu vermerlen:,,gestorben« resp. »verzogen«.
Bei den Berzogenen ist der Ort anzugeben, wohin sie
verzogen sind.

Nr. 4. Dels, den 2. Januar 1894.

Die Landgemeiiide-Ordnung betreffend.
Jm Hinblick auf die Bestimmungen im § 39 thf.‚2

der LandgemeindeiOrdnung vom 3. Juli 1891 mache ich

  

" die Gemeinde-Vorsteher darauf aufmerksam, daß die Lifte
der Gemeindeglieder (Liste A.) wiederum alsbald zu be-
richtigen ist, da dieselbe nach § 56 a. a. D. in der Zeit
voiii 15. bis 30. Januar öffentlich auszulegen ist.

Die §§ 41--45 des Gesetzes, sowie die Bestimmungen
in der ministeriellen Anweisung I. Abschnitt A. ‚vom
7. November 1891 (Kreisblatt S. 222) sind bei der
Berichtigung der erwähnten Liste genau u beachten.

Nach erfolgter Berichtiguiig der ifte ist die Zeit
und der Raum der Auslegung vorher in «ortsüblicher
Weise bekannt zu machen. Während der Zeit der »Aus-
leguiig kann jeder Stimmberechtigte gegen die Richtigkeit
der Liste bei dem Gemeinde-Vorsteher Einspruch erheben
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über welchen dieser zu- beschließen hat. Gegen den Be-
schluß findet innerhalh zwei Wochen die Klage im Ver-
waltungsstreitverfahren bei dem Kreisausschuß statt.

Soll der Name eines in die Liste aufgenommenen
Stimmberechtigten wieder gelöscht werden, so ist demselben
hiervon unter Angabe der Gründe acht Tage vorher
durch den Gemeinde-Vorsteher Mittheilung zu machen.

Sollte die gehörig berichtigte GemeindegliedersListe
eine Zahl von mehr als 40 Stimmberechtigten ergeben,
dann würde gemäß § 49 der Landgemeindeordnung an
die Stelle der Gemeindeversammlung eine Gemeinde-
vertretung zu treten haben und es müßte alsdann zur
Wahl von Gemeindeverordneten nach Maßgabe der Vor-
schriften der« §§ 50 u. ff. der LandgemeindesOrdnung,
sowie der ministeriellen Anweisung I. Abschnitt B. und
unter Berücksichtigung der §§ 1——-—3 des Gesetzes, betreffend
Aenderung des Wahlverfahrens, vom 29. Juni 1893
(Ges.-S. Seite 103) gefchritten werben.

Jn denjenigen Gemeinden, in welchen nach der Ein-
führung der neuen LandgemeindesOrdnung also seit dem
1. April 1892 eine Gemeindevertretung bereits besteht,
haben im Monat März d. J. die Ergänzungswahlen
zur Gemeindevertretung stattzufinden. Es scheidet nämlich
gemäß § 54 der LandgemeindesOrdnung mit Ablauf des
Monats März d. J. aus jeder Klasse ein Drittel der
Gemeindeverordneten aus. Die jetzt Ausscheidenden
werden für jede Klasse durch das Loos bestimmt, sie sind
aber wieder wählbar. Jst die Zahl der Ausscheidenden nicht
durch drei theilbar -——— also wenn z. B. in jeder Klasse vier
Gemeindeverordnete vorhanden sind -—-—, so wird die
Reihenfolge der Klassen, in welcher die Ausscheidung je
eines der Uebrigbleibenden erfolgt, durch das Loos bestimmt.

Die Vorbereitungen zu den Ergänzungswahlen haben
in ganz derselben Weise wie zu den ursprünglichen Wahlen
der Gemeindeverordneten im Jahre 1892 zu erfolgen.
Es ist danach schleunigst

a. bie Nachweisung nach dem Formular B. der
ministeriellen Anweisung I. unb

b. auf Grund dieser Nachweisung der Wählerliste nach
dem Muster C. derselben Anweisung

aufzustellen so zwar, daß die Wählerliste C. gleichzeitig
mit der Gemeindegliederliste A. in der Zeit vom
16. bis 30. Januar öffentlich ausliegen kann. Eine
Aenderung in dem bisherigen Verfahren tritt nur in der
Abgrenzung der drei Abtheilungen der Wählerliste C. ein
unb auch nur dann, wenn der § 2 des Gesetzes vom
29. Juni 1893 (Ges.-Sl. S. 103) zutrifft. Danach
wählen Stimmberechtigte, welche zu einer Staatssteuer
nicht veranlagt sind, für welche aber ein Betrag von
3 Mart in Antrag zu bringen ist, immer in der dritten
Abtheilung. Verringert sich in Folge dessen die auf bie
erste und zweite Abtheilung entfallende Gefammtsteuer-
summe, so findet die Bildung dieser Abtheilungen in der
Art statt, daß von der übrig bleibenden Summe auf die
erste und zweite Abtheilung je die Hälfte entfällt. Es
ist übrigens bei der Abgrenzung der einzelnen Ab-
theilungen der Wählerliste O. ganz analog den Vorschriften
in § 5 des Reglements über die Ausführung der Wahlen
um Hause der Abgeordneten vom 18. September 1893

Zitreisbb S. 190)Izu verfahren.
Wegen der ahlen der Gemeindeverordneten selbst

verweise ich auf die §§ 57 bis 64 der Landgemeinde-
Ordnung und auf meine KreisblattsBeianntmachung vom
1. März 1892 (Rreißbl. S. 34). Bis zum 1. April cr.,
find mir die Namen der neugewählten Gemeindeverordneten

 

 

mitzutheilen. Vorschriftsmäßige Formulare zu den Listen
A. B. uan. finb in ber Hofbuchdruckerei bei A. Ludwig
hierselbst zu haben.

Berlin, den 27. November 1893.Nr. 5.
Anweisung,

betreffend das Verfahren bei der Ausstellung und dem
Umtausch von Quittungskarten (§ 101 ff. des Gesetzes,
betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung vom
22. Juni 1889, Reichs-Gesetzblatt Seite 97 ff.) der Ver-
sicherten, die Mitglieder einer besonderen Kasseneinrichtung

(§§ 5 bis 7 a. a. O.) sind.
Jn Ergänzung der Anweisung, betreffend das Ver-

fahren bei der Aussiellung und den Umtausch, sowie bei
der Erneuerung (Ersetzung) von Quittungsiarten (§§ 101 ff.
des Gesetzes, betreffend die Jnvaliditätsi und Alters-
versicherung vom 22. Juni 1889, Reichs-Gesetzblatt
Seite 97 ff.) vom 17. Oktober 1890 bestimmen wir:

Versicherungspflichtigen Mitgliedern einer aus Grund
der §§ 5 bis 7 des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts-
und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889, vom Bundes-
rathe anerkannten besonderen Kasseneinrichtung'«), bei der
die Beiträge nicht in der nach §§ 99 ff. a. a. O. vor-
geschriebenen Form erhoben werden, ist die Quittungsiarte
auf ihren Antrag jederzeit aufzurechnen. (Ziffer 15. ff.
der Anweisung vorn 17. Oltober 1890.) Bescheinigte
Krankheiten und militärische Dienstleistungen sind bei der
Aufrechnung der Quittungsiarte nur insoweit zu berück-
sichtigen, als sie für die Zeit zwischen dem Ausstellungs-
tage der aufzurechnenden Quittungsiarte und dem Tage
des Eintritts in die Kasseneinrichtung nachgewiesen werden.
Ueber das Ergebniß der Aufrechnung ist gemäß Ziffer 25
der Anweisung vom 17. Oktober 1890 eine Vescheinigung
auszustellen, auf beren Vorderseite unten der Vermerk:
»Eine neue Quittungskarte ist nicht ausgestellt worden«
zu setzen ist. « «

Eine neue Ouittungskarte ist erst beim Ausscheiden
der Versicherten aus der Kasseneinrichtung auf Grund
dieser Bescheinigung auszustellen. Hierbei ist in die neue
Ouittungskarte die Zahl einzutragen, die auf die in der
Vescheinigung bezeichnete Karte folgt. Wird die Be-
sscheinigung nicht vorgelegt, so erhält die neue Quittungs-
lkarte die Zahl, welche auf die Zahl der für den
Versicherten zuletzt ausgestellten Karte, soweit diese zu
ermitteln ist, folgt eventuell die Ziffer 1 (Ziffer 14 der
Anweisung vom 17. Oktober 1890).

Die Aussiellung und die Aufrechnnng der Karten
erfolgt in diesen Fällen stets kosten- und gebührenfrei. «

Jm Uebrigen finden die Bestimmungen der Anweisung
vom 17. Oktober 1890 entsprechende Anwendung.

Der Minisåer Lllms. Innern.

 

 

 

H a as e.
Der Minister für JHajsndel und Gewerbe.

L o hin a«n n.
Oels, den 3. Januar 1894.

Vorstehende, im Amtsblatt der Königlichen Regierung
zu· Breslau, Stück 50 pro 1893. abgedruckte Anweisung
bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß.

‘) Solche Kasseneinrichtungen sind zur Zeit in Preußen: die
Zensionskasse für die Arbeiter der» Preu ischen Staats-Eisenbahn-
erwaltung in Berlin, die Norddeutsche appschafisiPensionstafse

in Halle a. S., die Knappschaftstasfe des Saarbrüeker Knapllpschafiss
Vereins in St. Johann a. d Saar und der A gemeine
Knappschaftsverein in Vochum.



Delß, den 2. Januar 1894.Nr. 6.
Das Kreis-Krankenhaus betreffend.

Das Kreis-Krankenhaus eröffnet auch für das Jahr
1894 ein Abonnement ür ländliches Gesinde zu freier
sur und Pflege.

Der Abonnementspreis ist für jede Person auf jähr-
lich 3 Mart festggrtzt

, Die Herren utsbesitzer und Gutspächter, sowie die
Gemeindevorstände derjenigen Gemeinden, welche von dem
Abonnement Gebrauch machen wollen, erfuche ich, mir die
Nachweisung der zu abonnirenden Dienstboten nach dem
im Kreisblatt pro 1889 S. 70 abgedruckten Schema bis
zum 20. Januar er. gefälligst zugehen zu lassen.

Die Zahlung der Abonnements-Beiträge kann zur
gäliie im Monat März, zur anderen Hälfte im Monat

eptember cr. erfolgen.

Namens des Kreisausschufses.
Der Königliche Landrath.

von Kardorfs

 

Nr. 7. Oels, den 3. Januar 1894. -
Nach § 14 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 hat

der Standesbeamte nach Ablauf des Kalenderjahres jedes
Haupt- und Nebenregister unter Verwertung der Zahl der
darin enthaltenen (Eintragungen abzuschließen, und das
Nebenregister der Aufsichtsbehörde ernzureichen.

Die Herren Standesbeamten des platten Landes
ersuche ich, die Nebenregister pro 1893, nachdem darin der
Abschluß vom 31. Dezember v. Js. vermertt worden ist,
bis zum 31. d. Mis. an den Kreisausschuß einzureichen.

Nr. 8. Oels, den 3. Januar 1894.
Mit Bezug auf meine Kreisblatt-Verfügung

vom 2. Dezember 1882 —-Kreisbl. S. 249—-— ersuche ich
die Herren Standesbeamten des Kreise s,mir die Nachweisung
der in ihren Standesamtsbezirken vorgekommenen Ge-
burteu unb Sterbefälle pro 1893 nach dem in oben-
genannterVerfügung vorgeschriebenen Schema bestimmt
bis zum-Wle Januar er. einzureiehen.

Formulare zu qu. Schema werden den Herren
Standesbeamten dirett zugefertigt werden.

Nr. 9. Oele, den 3. Januar 1894.
Nachdem die am 1. Oktober 1888 ins Leben ge-

tretene Kreis-Spar-Kaffe die erste Million Bestand er-
reicht hat, dürften die nachftehenden Zahlenangaben von
Interesse sein.

Der Gesammtbestand der Kasse betrug am 22. De-
zember 1893 ......... 1014501 M. 3 Pf.

Der bei der Gründung der Kreis-Spar-Kasse von
der Kreis-Communal-Kasse erhaltene Vorschuß von
5000 M. ist bis auf 1181 Mart zurückgezahlt und
wird der Restbetrag Ende März d. J. der Kreis-
Communalsskasse erstattet werden.

Der Effektenbestand der Kreis-Spar-Kasfe beläuft
sich z.·Z. aus 1005135 M. 83 Pf. und zwar:

 

 

hpotheten ......... ’. 809 890 —- M.
nhaberpapiere « ........ 56 400 -- „

Schuldscheine . ‑ ..... ‘. . 130200 —- „
Unter ände. . . ...... 8645 82 „
Der eferjvjefondjs beträgt gegenwärti 3697,15 M.
Der dem Reservefonds zuzuführende einertrag der

Kreis-Spar-Kasse pro 1893/94 ist auf 3634,96 M. ver-  
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anschlagt, doch wird diese Summe voraussichtlich be-
deutend überschritten werden; .

An SpartasfemQuittungsbüchern sind bis jetzt
3048 Stück ausgegeben worden.

Der Iorfitzende
des Kreis-SieartafsensEuratorii.

von Kardorfs

 

Nr. 10. Oels, den 3. Januar 1894.
» Jn Groß-Graben ist für die Kreisspartasfe in Oels

eine amtliche Annahmefielle errichtet worden, und ist
dieselbe dem Gastwirth Hermann Appelt daselbst über-
ragen.

Der Vorsitzende des Kreisfparknfsenssuratorii.
Königliche Landrath.

von Kardorss

 

Nr. 11. »
Bekanntmachung.

Auf Grund der Bestimmungen der §§ 9 und 30'
des Statuts der ProvinzialsHilsstasse für Schlesien vom
21. Juni 1891 hat der ProvinzialiAusschuß den Zinsfuß
für die Zeit vom 1. Januar 1894 ab bis auf Weiteres
wie folgt festgesetzt:

I. Für die von der Provinzial-Hilfstasfe auszugebenden
Darlehne
a) in 31/2 proc. auf

33/4. Procent,
b) für baare Darlehne

1. wenn die Bewilligung solcher an Gemeinden ec.
erfolgt, auf 41/4 Procent,

2. wenn sie an Private erfolgt, auf 41/2 Procent,
II. für die von Spar- und öffentlichen Kassen bei der

ProvinzialsHilfstasse zu belegenden Gelder
a) bei sechsmonatlicher Kündigung auf 3 Procent,
b) bei kürzeren Kündigungsfristen auf 21/2 Procent

mit der Maßgabe, daß bei Summen
bis 30 000 M. eine 8tägige, es
von 30000 M. bis 50000 M. eine 30 tägigeP
von 50000 M. und mehr eine dreimonatliche

Kündigungsfrist innegehalten wird,
und daß endlich -

c) Depositen, welche nicht mindestens 3 Monat
deponirt bleiben, nur mit IV- Procent verzinst
werden sollen.

Die Verzinsung beginnt für Beträge, welche in der
ersten Hälfte eines Monats eingezahlt werden« mit dem
16. d. M., für Beträge, deren Einzahlung in die zweite
Hälfte eines Monats fällt, mit dem 1. des nächsten
Monats.

Nr. 12.

Hilfstassen ⸗ Obligationen

 

Berlin, den 5. Dezember 1893. .

Bekanntmachung,
betreffend die Verloosung von vierprozentigen Staats-
schuldverschreibungen des Jahres 1868 Anleihe A.‚ sowie
die Reste der getündigten Staatsanleihen von 1850,
1852, 1853 und 1862 zu 4 Prozent und der getündigten

41/: prozentigen tonsolidirten Staatsanleihe. _
Bei der heute in Gegenwart einesfsNotars öffentlich

bewirkten 26. Verloosung von Schuldverschreibungen
der 4prozentigen Staatsanleihe von 1868 A » find
die- in der Anlage verzeichneten Nummern gezogen
worden. Dieselben werden den Besitzern zum
1. Juli 1894 mit der Aufforderung aefiinbiat. die in den

derust zwei betragen.

 



1. Beilagezu Nr.1« desOelser Kreisblattesxs ,
ausgeloosten . Nummern verschriebenen Kapital-Beträge
vom 2.—- Juli 1894 ab gegen -Quit«tung und Rückgabe
der Schuldverschreibungen und der später zahlbar werdenden
Zinsscheine Reihe VII. Nr. 6 bei der «Stautsschulden-
Tilgungstasse hierselbft, Taubenstraße Nr.«29,- zu erheben.
Die Zahlung erfolgt von 9 Uhr Vormittags bis 1 Uhr
Nachmittags, mit Ausschluß der Sonn- und Festtage und
der letzten drei Geschäftstage jeden Monats. h

Die Einlösung geschieht auch bei den Regierungs-
Hauptkasfen und in Frankfurt a. M. bei der Kreistasse

» Zu diesem Zweck können die Schuldverschretbungen
nebst Zinsscheinen einer dieser Kassen schon vom 1.Juni 1894:
ab eingereicht werden, welche sie der Staatsschulden-
Tilgungstasse zur Prüfung vorzulegen hat und nach
erfolgter Feststellung die Auszahlung vom 2. Juli 1894
ab bewirkt. Der Betrag der etwa fehlenden Zinsscheine
wird vom Kapitale zurückbehalten

Mir denr 1. Juli 1894 hört die Verzinsung der
verioosten Schuldverschreibungen auf.

Zugleich werden die bereits früher ausgeloosten
und getündigten, auf der Anlage verzeichneten, noch rück-
ständigen Schuldverschreibungen der Staatsanleihen von
1868 A, 1850, 1852, 1853 und 1862 wiederholt und
mit dem SBemalen aufgerufen, daß die Verzinsung der-
selben mit dem Tage ihrer Kündigung aufgehört hat.

Die Staatsschulden-Tilgungskasfe kann sich in einen
Schriftwechsel mit den Inhabern-der Schuldverschreibungen
über die Zahlungsleistung nicht einlassen.

Formulare zu den Quittungen werden von den
obengedachten Kassen unentgeltlich verabsolgt.

Schließlich benutzen wir diese Veröffentlichung,darauf
aufmerksam zu machen, daß von den Schuldverschreibuugeri
der konsolidirten 41X2prozeutigeu Staatsanleihe, welche-
gemäß § 2 des Gesetzes vom 4. März 1885 (Ges.-S.
S. 55) und der diesseitigen Bekanntmachung vom
1. September 1885 in Verschreibungen dr tonsolidirten
4prozentigen Staatsanleihe umzutauschen waren, die in
der Anlage unter IV. ausgeführten Nummern auch bis
jetzt noch nicht eingereicht worden sind. Die Inhaber
dieser Schuldvetschreibungeu werden deshalb wiederholt
aufgefordert, den beregten Unitausch zur Vermeidung von
weiteren Zinsverlusten alsbald zu bewirken, indem wir
ausdrücklich bemerken, daß die zu den neuen 4prozentigen
Berschreibungen von 1885 gehörigen Zinsscheine Reihe I.
Nr. 3 bis 20, von welchen die Scheine Nr. 3 bis 18
bereits fällig geworden sind, bestiminungsntäszig vier Jahre
nach ihrer Fälligteit zu Gunsten der Staatskasse ver-
jähreu. Die Zinsscheine Nr. 3 bis 10 sind demnach
schon verfährt.

Hauptverwaltung der Staatsschuldeu.
v. Hosfmannn.

Breslau, den 11. Dezember 1893.
Indem wir obige Bekanntmachung der Hauptbet-

waltung der Staatsschulden hierdurch zur Kenntniß des
Publikums bringen, machen wir wiederholt auf die
Nachtheile und Verluste aufmerksam, welche den dabei
Betheiligten in dem Falle erwachsen, wenn die Beträge
der jetzt oder schon früher verloosten resp. Schuld-Ver-
schreibungen nicht rechtzeitig in Empfang genommen
werben, indem die über die zur Erhebung der Valuta
festgesetzten Termine sortbezogenen Zinsen zurückerstattet
werden müssen.

Ein Verzeichniß der jetzt oder schon früher ausge-
loosten Schuldverschreibungen der hier in Rede stehenden  

Anleihen, wie ein solches diesem Stückezdes Amtsblattes
beigegeben worden,liegt bei der Regierungs-Haupt-Kasse
undder Instituten-Kasse hierielbst, bei den Kreis-Kassen,
sowie auf den Bureaux der Landräthe und Magisträte
des Bezirks und in den Bureaux des Königlichen Polizei-
Präsidiums zur Einsicht vor. ś

' Schließlich machen wir auf bie in obiger Bekannt-
,machung der Hauptverwaltung der Staatsschulden an
die Inhaber vonfrüher gekündigten Schuldverschreibungen
der Staatsanleihen von 1868 A.‚ 1850,111852, 1853 unb

E 1862 erlassene Aufforderung, betreffend die Einlösung der
« rückständigen Stücke, sowie aufdie an die Inhaber von
Schuslsdverschreibungen der konsolidirten 41/20/0 Staats-
anleihe erlassene Aufforderung, betreffend den Umtausch
der rückständigen Stücke in 4prozentige Konsols noch
besonders aufmerksam.

Königliche Regierung.
J. V.«: v." Dewiitz

Oels, den 28. Dezember 1893.
Vorstehende Belanntmachung bringe ich mit dem

Bemerten zur öffentlichen Kentniß, daß Verzeichnisse der
ausgeloosien Schuldverfchreibungen in meinem Amtsloial,
bei der Königlichen Kreiskasse, sowie bei den Magisträten
des Kreises zur Einsicht ausliegen.

Nr. 13. Orts, den 3.«Januar 1894.

Die Nachweisung der auf ,»Tr1chinen unter-
fuchten Schweine betreffend.

Unter Bezugnahme auf meine Kreisblatt-Verfügung
vom 3. Januar 1893 (Kreisblatt Stück 1 Nr. 4) ersuche
ich die städtischen Polizei-Verwaltungen und die Herren
Äms-Vorsteher des Kreises ergebenst, mir die Nach-
weisung der Ergebnisse der Fleischschau für das Jahr 1893
nach dem vorgeschriebenen Schema bis zum 20. d. Mts.
bestimmt einzureichen.

Nr. 14. Oels, den 3. Januar 1894. «

Der HebammensBezirt Postelwitz, bestehend aus den
Ortschaften Postelwitz,Ziegelhos, Mühlatschütz und»Zantoch,
ist vacant Qualificirte Bewerberinnen wollen sich inner-
halb sechs Wochen bei mir melden.

Nr. 15. Orts, den 3. Januar 1894.
Mit Bezug aus meine Kreisblatt-Versügung vom

2. Dezember 1882 (Kreisbl. S. 250) ersuche resp. ver-
anlasse ich die Magisträte, Herren Guts- und Gemeinde-
Vorsteher des Kreises, die Nachweisungen der am Orte
vorhandenen Geistestranten, Taubftummen und Blinden
nach dem im Kreisblatt pro 1882 S. 250 abgedruckten
Schema auszustellen und mir bis spätestens den 30. d. M.
einzureichen. Negativ-Anzeigen sind nicht erforderlich.

Nr. 16. Oels, den 2. Januar 1894.
Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat

dem Vorstande des Lehmgruben’er Mutterhauses (Klein-
kinder-Lehrerin-Seminar) die Genehmigung ertheilt, im
Laufe des Jahres 1894 eine einmalige Sammlung milder
Beiträge in Form einer Hans-Collette bei den bemittelteren
Haushaltungen des Regierungs-BezirkssVreslau zu ver-
anstalten. Die Einsammlung dieser Collette im Kreise
Qels hat im Monat März d. J. zu erfolgen, und haben
sich die hiermit beauftragten Personen durch Vorzeigung
der bezüglichen Genehmigungs-Verfligung oder einer
beglaubigten Abschrift derselben zu legitimiren.

M

 

 

  



Nr. 17. » Oels, den 2. Januar 1894.
 Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat
dem Vorstande des Pflegevereins «Bethesda« zu Breslau
die Genehmigung ertheilt, im Laufe des Jahres 1894
eine einmalige Sammlung milder Beiträge in Form einer
Hauscollekte bei den bemittelteren Haushaltungen des
Regierungs-Bezirks Breslau zu veranstalten.

Die Einsammlung dieser Collelte im Kreise Oels hat
im Monat April dieses Jahres zu erfolgen und haben
sich die hiermit beauftragten Personen durch Vorzeigung
der bezüglichen GenehmigungssBerfiigung oder einer be-
glaubigten Abschrift derselben zu legitimiren.

Nr. 18. Oels, den 4. Januar 1894.

Personal-Chronik.
- Bestätigt:

die Wahl des Bauergutsbesitzer Gustav Hellmich zu

Leuchten zum Gemeinde-Vorsteher für die Gemeinde Leuchten.
Der Königliche Landrath.

von Kardorfs
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B. Bekanntmaehungen anderere Behörden
Oftrowo, den 2. Januar 1894.

SteckbriefssErledigung
Der unterm 10. August 1893 hinter dem russischen

Unterthan Arbeiter Thadeus Tomczal aus Marschwoc,
Kreis Kalifch, erlassene Steckbrief ist erledigt.

Der Erste Staatsanwalt
B u ch h o l z.
 

— Rathe, den 1. Januar 1894.
Auf den Jagdrevieren des Amt Spahlitz werden in

der Zeit vom 1. Januar bis 1. Juni 1894 Giftbrocken
zur Vertilung des Raubzeuges ausgelegt werden, was
hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Der Amtsvorsteher.
Jonas«
 



2. Beilage zu Nr. 1 des Oelser Kreisblattes.
 

Neujahrsbetrachtnngen.
Die Neujahrsbetrachtungen der Blätter sind mehr

oder weniger von theils kampslustigen, theils pessimistischen
Auffassungen betreffs der Zukunft erfüllt und geben so

ein Spiegelbild, sei es der Hoffnungen, sei es der Be-

fürchtungen, die an die besonders beim Schluß des Jahres
hervorgetretenen Strömungen anknüpfen. Auf diese Weise
werden Programme für die Zukunft farmuIirt, welche uns
heftige Parteikämpfe versprechen zu wollen scheinen. Dazu
kommt, daß durch eine Menge vager Geiüchte, die je
nach dem Parteiinteresse ausgebeutet und als Vorläufer
kommender Ereignisse behandelt werden, eine Beunruhigung
erzeugt wird, welche der ernsten positiven Arbeit Abbruch
zu thun und das Urtheil über die gegenwärtige innere
Lage zu beeinträchtigen geeignet ist.

Wir möchten vor diesen Mißstimmungen und Er-
wartungen eindringlich warnen. Wer mit unbefangenem
Blick die Gegenwart würdigt, findet Anlaß genug zur
Befriedigung über das, was hinter uns liegt, wie auch zu
ernster Beschäftigung mit positiven Aufgaben, die aber
nicht gelöst werden können, wenn man sich auf Zeichen-
deuterei oder auf politische Wetterprophezeiung verlegt.
Wir haben in schweren Kämpfen die Verstärkung unserer
Wehrkraft erlangt, wir haben aus dem Gebiete der sozialen
Reform eine große Strecke zurückgelegt, welche —-—- trotz
aller Mängel im Einzelnen --— eine sehr wesentliche Ver-
besserung der Lage der arbeitenden Klassen im Vergleich
zu der Zeit vor 1883 (dem Jahre des Erlasses des
Krankenversicherungsgesetzes) herbeigeführt hat und auch
unter den Arbeitern selbst Anerkennung hervorzurufen be-
ginnt. Wir haben in Preußen das große Werk der
Steuerreform zu Ende geführt und die direkte Besteuerung
nach Maßgabe einerseits der Leistungsfähigkeit, andererseits
der Leistung und Gegenleistung eingerichtet. Das Alles
sind schöpferische Thaten, welche wahrhafte Fortschritte
in unserer nationalen und staatlichen Entwicklung bedeuten.
Nicht minder muß die Politik der Handelsverträge als
ein durch die Umstände nothwendig gewordener Fortschritt
bezeichnet werden.

Nun wird zwar von verschiedenen Seiten auf die
ungünstige wirthschaftliche Entwickelung des letzten Jahres
hingewiesen und die beiden ersten Handelskammerberichte,
die für 1893 vorliegen, der von Hamburg und der von
Mannheim, bestätigen die im Laufe des Jahres darüber laut
gewordenen Klagen. Aber das berechtigt weder zu einer
Verurtheilung der Handelspolitik noch zu einer Stimmung-
macherei gegen die Reichssteuerprojekte. Die wirthschaftliche
Lage ist in der ganzen Welt schlecht, und sie kann uns
nicht der Pflichten gegen Heer und Vaterland entheben.
Wir sollten uns vielmehr davor hüten, aus dieser augen-
blicklichen Lage, die sicherlich nur eine vorübergehende ist,
die Nutzanwendung zu ziehen, daß nothwendige Schritte
unterlassen werden; und insbesondere sollten wir uns
nicht durch. politisch interessirte Agitationen von der
Lösung der jetzt vorliegenden Aufgaben ablenken lassen.

Die Neujahrsbetrachtungen gewisser Blätter ver-
folgen mehr aber weniger den Zweck, den Glauben an die
Rothwendigkeit dieserLösung in weiteren Kreisen zu er-
schüttern und somit einer fruchtbaren politischen Thätigkeit
die Wege zu versperren. Ein sreisinniges Blatt klagt:
die politische Erziehung des deutschen Volks sei eine Ge-
duldsprobe. Das ist richtig. Wenn aber das Blatt die
Annahme der Militärvorlage zum Anlaß für diesen Aus-
spruch nimmt, so sehen wir gerade darin ein erfreuliches
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Zeichen des Fortschritts in der Erziehung des Volks, das
sich von Gaukelspiel des Freisinns endlich losmachte und
auf seine wahren und wirklichen Interessen besann. Aber
dennoch bleibt es wahr, daß die Erziehung des deutschen
Volkes eine Geduldsprobe ist: das zeigt sich jetzt wieder
bei der Neigung, den gegen die Steuerprojekte wie gegen
die Handelspolitik gerichteten Agitationen das Ohr zu
leihen. Diesen entgegenzutreten und sie unwirksam zu
machen, ist die dringlichste Aufgabe der Gegenwart, wenn
verhindert werden soll, daß am letzten Ende die Gegner
der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung triumphiren.
Ruft doch das sozialdemokratische Organ, der »Vorwäirts«,s
bei seinem Rückblick voller Genugthuuiig aus, daß das
alte Jahr im sozialdemokratischen Sinne in der Vorbereitung
und Anbahnung einer neuen Welt einen mächtigen Fort-
schritt bezeichne, daß sich überall die Arbeiterklasse rege,
die Arbeiterbewegung sich ausdehne und vertiefe. Mit
Hohn sieht es auf die Zerklüftung der bürgerlichen
Parteien und auf den erbitterten Kampf dieser unter
einander, bei dem »der Dritte« sich zu freuen Ursache
hat. Hierin liegt eine ernste Mahnung und Warnung
für Alle, die sich immer mehr in Parteileidenschaft und
in einseitige Jnteresfenkämpfe verrennen. Möchten die
kommenden Wochen dazu benutzt werden, dieser Ent-
wickelung vorzubeugen und der ruhigen, ernften, positiven
Arbeit die Wege frei zu machenl

 

 

Zur inneren Lage.
Der erregte Ton der Debatten, mitdenen der Reichs-

tag den ersten Theil der laufenden Session abschloß, hat
während der Ferien in einzelnen mit der Annahme des rumäui-
schenunddesspanischenHandelsvertragsnichteinverstandenen
Organen noch nachgeklungen. Von einer Seite wird behauptet,
daß der Reichskanzler das Taseltuch mit der conservativen
Partei zerschnitten und eine unüberbiückbare Kluft zwischen
sich und ihr geschaffen habe. Indessen hatte sich der
Reichskanzler, der sich selber einen alten conservativen
Mann nannte, während der ganzen letzten Debatten an
keiner Stelle gegen die conservative Partei im Ganzen ge-
kehrt, sondern gegen einen Theil derselben die Mahnung
wiederholt, nicht in einseitiger Uebertreibung wirthschastlicher
Interessen und übereifrigen Agitationen das conservative
Grundprinzip preiszugeben, das die Autorität über die
Majkorität setzt. Leider sind jedoch Kundgebungen nicht
veretcnzelt geblieben, in denen nicht nur der gegenwärtigen
Regierung unbedingte Opposition angesagt, sondern selbst
die Autorität der Krone zu nahe getreten wurde. So
hat kürzlich wieder ein bayrischer Agrarier erklärt, »der
derzeitigen Reichsregierung sei Alles zuzutraueu, denn ihr
sei nicht mehr das Wohl des Vaterlandes oberste Richt-
schnur, sondern der höhere Wille«! Abgesehen von der
Tendenz, die leitenden Staatsmänner im Reiche als un-
selbständige Figuren hinzustellen, hat doch auch bisher in
Preußen und im Reiche der höhere Wille immer nur das
Wohl des Vaterlandes zur Richtschnur ; genommen.

Eine andere Warnung ging dahin, die Interessen-
gemeinschaft zwischen Landwirthschast und Industrie nicht
zu lockern. Auch sie wird noch nicht allseitig beherzigt,
und neuerdings kann man sogar offen die Parole vernehmen-
gegen bie Jndustriez wenn schon die Zollpolitik die Zu-
til-Leide der Landwirthschaft nicht verbessern kann, soll auch
die Industrie keine Vortheile von ihr haben. Das wäre
ein gefährliches Beginnen. Die Interessen der Land-
wirthschaft werben; dadurch zu ihrem eigenen Nachtheil

 

  

   



isolirt und nicht nur das; werden solche Gegensätze wach-
gerufen, so bleiben die Dinge schwerlich dabei stehen, und
bloße Interessenunterschiede, wie in der Laudwirthschaft
selbst je nach Besitzgrößez Betriebssormen, gewerblichen
Zuständen 2c, können sich dann höchst unerwünscht zu mehr
oder weniger scharfen Gegensätzen auswachsen.

Die wirthschaftlichen Fragen, die in der Handelspolitit
zur Entscheidung stehen, sind vor Allem Fragen der Zweck-
mäßigkeit und berühren fein rein politisches Prinzip, weder
das conservative, noch das liberale. Um so leichter sollte
es sein, sich gewissenhast rein sachlicher Behandlung zu
befleißigen,stattsich in Stimmungen von parteipolitischer oder
persönlicher Feindseligleit hineinzureden und zu schreiben oder

« sich gegen sachliche Gründe auf ein imperatives Mandat
der Wähler zu berufen. Man hat zwar gesagt,  
ebenso wie sich Candiduten bei den letzten Reichstags- s
wthlen auf die Militärvorlage verpflichtet hätten, müßten
auch die aus das Programm des Bundes der Landwirthe

der Vergleich paßt nicht, weil die Militärvorluge Monate
lang in breitester Oeffentlichteit erörtert worden war,
während damals Niemand den Inhalt neuer Handels-
verträge kannte und heute noch nicht zu übersehen ist,
was Alles in einem etwaigen Vertrage mit Rußland
stehen werbe. Jene Berufung verstößt also gegen die
Vorschrift der Verfassung, daß der Abgeordnete das ganze
Volk vertreten und die Dinge frei und unabhängig be-
urtheilen soll.

Sollte ein Vertrag mit Rußland zu Stande kommen,
so wird er doch wahrscheinlich nicht vor Februar dem
Reichstoge zugehen können. Bis dahin wird sich der
Reichstag den wichtigen Finanzfragen zu widmen haben
und der Landtag seine Thätigleit begonnen haben. Wir
lönnen nichts Besseres wünschen, als daß allenthalben
eine besonnene sachliche Behandlung über einseitige ver-
bitterte Tendenzen den Sieg davontrage.

 

 Gewählten gegen neue Haudelsverträge stimmen. Allein l

Vilan
der Molkerei Bingerau

(Eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht)
vom 30. Juni 1893.
 

  

2 Mart Pf. Mark Ps.

Altiva ................ 48 956 35 Passiva ................ 46 629 06
Gewinn ................ 2327 29

| 48 956 |35 48 956 I35

Zahl der Genossen am 1. Juli 1892: 9, zugetreten keine, ausgeschieden feine.
 

Demnach am 1. Juli 1893: 9 Genossen.

Der Vorstand der Molkerei Bingernu
(Eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht).

Kirchliche Nachrichten
Am EpiphaniussFeft

Gottesdienste in der evang. Schloßkirche zu Qels:
auptgottesdienst 9 Uhr: Herr Diatonus Vom-.
achmitltagsgottesdienst 11-, Uhr: Herr Candidat
Deng er.

Abendgottesdienst 5 Uhr: Herr Archidialonus
Stehlen

Beichte 81/, Uhr: Herr Diatonus Bone.
In der St. Salvator-Kirche.

Mittags 12 Uhr: Herr Subdialonus Schmidt.
Wochengottesdienst.

Donnerstag, den 11. Januar, Vormittags
81/53 Uhr: Herr Subdiakonus Schmidt.

Umtswocha Herr Dialonus Bom-

Jch habe meinen Wohnsitz von Oels in
Schlesien nach Breslnu verlegt und bin
sit Rechtsanwaltschaft bei dem Königlichen
« --qudgexlcht zu Breslqu zugelassen

Mein Bureau befindet sich

. Junkernstraße 811-,
neben content Mittag-.

-;-Rechlsunwalt, bisher bei dem Königlichen
Landgericht zu Oels i. Schl.

Irr-teuerseltensten-nennstlz
iszsteht zum täglichen Verlauf in Dremldm.

  

von Walther. Pauly.

Lehrmeister gesucht.
Für die Ostern 1894 aus unserer Anstalt in Herrnprotsch zur Entlassung

kommenden Zöglinge suchen wir Lehrmeister möglichst außerhalb Breslaus.
Die Knaben haben Neigung zum Tischler-, Kürschner-, Gärtner-, Schuhmacher-,

Stellmacher-, Barbier-, Schmiede-, Drechsler-, Bäcker-; Schlosser-, Buchbinder-, Mechanitus-,
Sattler- und Wagenbauer-Handwerk, ein Zögling soll in eine Stelle für ländliche Be-
schäftigung untergebracht werden.

Die Meldungen sind bis 25 Januar 1894 an das Magistrats-Burean IX»

Breslau, Elisabethstraße 4I, zu richten.
Die Knaben können jetzt nur in der Anstalt in Herrnprotsch vorgestellt werden.
Wir bemerken noch. daß diejenigen Meister, welche einen Zögling in die Lehre

nehmen wollen, für sämmtliche Bedürfnisse des Knaben, also für Beköftigung, Betten,

Kleidung, Wäsche te. während der Lehrzeit Sorge zu tragen, auch die Krankenkassen-

beiträge, sowie die Aufnahme-s und Freisprechgebühren voll zu übernehmen haben. ferner,

daß bei Festsetzung der Lehrzeit grundsätzlich über vier Jahr nicht hinausgegangen werden

soll, und daß eine Entschädigung nicht gewährt wird.
Breslau, den 30. Dezember 1893.

«qu Garantien der willensan Stiftung

MLin Hiehuuggtermin herleiten: zum seiten m hirltilskrgrt
trauert-time in Scannen M

ist auf den ll. April n. J. verlegt warben. ‑‑‑‑ Loose n 50 Ps. sind zu haben in de
Expedition der .Lotomotive an der Über.“

Rechnungsformulare empfiehlt
A . l.mlwirkte Buchdrueterei.



Bekanntmachuug.
Die für das Jahr 1894 angesetzten Kram- Und IBiebmäme Dicksclbst

end 'n Folge höherer Anordnung

jnon lMontag, den 5. Februar, auf Dienstag, den« S. Februar 1894,

„ ‚ 9. April ,, 10. April ,,

I » ‚i 18. Juni-« '‚'‚ „ ‚'‚' 19. Juni „
II II II 1 3’ August II II II 14' August » II

II II II 15' Oktober // „ „ 16. Oktober »

» » « Z— Dezember ,, ,, 4. Dezember »
verlegt worden, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Sulau, den 23. Dezember 1893.
Der Magistrat.
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;: Feste Preis-! von Fest- Waffe! sk-
l « I;

Ist Ring B d Kürschner- B l Ring 2':

Z: 38, . 0 en, maßen ['68 311,38, .-:
:- - I:
I;' grüne‘iRöhrseite, parterre, I. und II. Etage, ::
:. « empfiehlt : I}

J-· ZerremNerzpel e . von 40 Thie. an H Damen-Pelz-Iacken von 6 Thie. an II:
J. erren-Geh-u. eifes ußsaeke ...... „ W- » » -·-.
J-« pelze ....... » 25 » ,, räkeenAusåthsl Fäss- : .
‘n - . - s - I--

van-I Cpsigxzkgxizköaxs u- 10 taten in Zobcl Und I:

vc' " " Marder, Nerz-,Skuuks- . ll..- Herren - Schlafpelze ,, 12 »
J- ßivröe—abel e für Rut— und Jltis-Musfen . . „ 5 „ „ s—
‘q - ' Eisvogel-, Luchs-,Dachs- « .-
‘l jcher Und fetter . . II 15 II n Und Bären- Mussen . » 5 » » .L

z: GlieåacitiåeDameupelzs W- grosser-hitzigz flfmb Scheitel- M :-
·«I. ssssss » 8 II II (l en-» U cU . . . . „ „ „ 'I“

s: Theater-, Van- und Feh-.Vilam-,im.S-unksi 2 '-:
3.- fCoantradmäntel an: Ratten - Muser » 21 „ „ '-
‑‑...⸗ ur amen in ver- a i u en . . . » 1 ",, » :-
..: schiedenen Farben und : iäder - «arnituren ,, 1/g „ „ k-
:.I MUstckU ...... » 10 » » » Petstcpptche . . . „ 2V: „ „ .::

::' Schlkttmdkckm unb berfcbiebene Pel mützem Gleichzeitig empfehle mein reich- ·:
„I. haltiges Lager moderner Herren- und amenpelzbezugstpffe. Umarbeitungen :-
*1" und Modernisirungen aller Pelz-Gegenstände, wenn dieselben auch nicht von 's-
*2.- mir getauft sind, werden in meiner ei enen Werkstatt am billigsten und reellsten -·:
Js- ausgeführt. AnswahlsSendnn en ereitwilligst. Bei Bestellungen von Herren- '.;
J pelzen bitte als Maaß die Rücken reite nnd S21ermellänge‚ bei Damenpelzen eine Kleider- ·:’««
{I taille beizufügen, wo ich alsdann die Garantie für ut passend übernehme. Aus-s ‚I:
1-. fü reichem tlluftrirteu Catelvw sowie Stv wben Vers-M ich am“ '*‚I; este Preise! und frank-» Feste Preifel ß

II EVrasBestellungen werden innerhalb 12 Stunden prompt ausgeführt « :-

-: . . - st-

.
’ , s , WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Jm Verlage von A. Ludwig in Oels erschien in neuer Auflage zum Preise
von 75 Pf. und ist auch zu haben bei Heinrich Tilgner in Bernftadt und lulius Malio
m Festenberg:

Neueftes schlesisches Kochbueh
gründliche Anleitung, alle Speisen und Backwerte auf eine feine und schmackhaft
sowie auch wohlfeile Weise zu bereiten. Ein unterweisendes und unentbehrliches
Hattdbuch für Schlesiens Töchter und angehende Hausfrauem auch ohne alle Bor-
feantmfie sich» über die Bedürfnisse luxuriös besetzter Tafeln, sowie über den einfachen
Fisch bürgerlicher Haushaltungen zu belehren. Herausgegeben von einer erfahrenen
schlesischen Hausfrau. Siebente vermehrte nnd verbesserte Auflage.

"
‘
A
7  Weizen, weiß, . . . 13 70 13 50 13 20

„ gelb, . . . is 60 13 40 13 —-
Roggen ...... 11 90 11 50 11 20
Geiste ...... 14 «- 13 -— 12 —--
guter ...... 15 20 lb —- 14 50
rbsen ...... 16 -—-— 15 —- 14 -—

Kartoffeand Rabat.) —- -—— -—— ——-— -— -——
eu ....... 3 80 Z 60 3 50
troh . 27 -—- 96 ZU 26 «-

     
      

  
  
  

   

          

    

  
   

Zeder Leser unserer Zeitung
sollte neben unserer Zeitung auch die hellg-
tnter aute »Thierbbrse« betten. F r
90 P. abonnirt man für ein Vierteljahr
frei in die Wohnung bei der nächsten
Postanstalt, wo man wohnt« und erhält
für diesen geringen Preis jede Woche
Mittwochs:

1. Die ,,Thierbörse«, mindestens 8 große
Bogen stark. Die ,,Thierbörse« ist Ver-
einsorgan des großen Berliner Thierschutz-
vereins und anderer deutscher Thierschutzs
vereine. 2. gratis: Den ,,LaudwiUAchqst-
man: unt-industriellenCentral-Am er“.
3. graus: Die,,·Naturaliens u. Lehren l-
bdrse«. 4. grans: Die ,,Pfla enbbrse".
5. graus: Das ,,Jllnstrirte Unter almngss
blutt«.FürJeden in derFamilie : Mann,Frau
und Kind bietet jede Nummer eine Fülle
der Unterhaltung und Belehrung. Das
Blatt ist ein Familienblatt im wahrsten
Sinn des Wortes. Alle Postanstalten
Deutschlands und des Anstandes nehmen
jeden Tag Bestellungen an und liefern die
im Vierteljahr bereits erschienenen Nummern
prompt nach.

 

yetantmorttitte Vernehmungen
(Personalienbogen)

zur Vernehmung von Angeschuldigten für die
Herren Amrsvorsteher und die Polizeiveri
waltungen find vorriithig in der Hof-
buchdruckerei von A. Ludwig.
 

 xxxxxxxxxxxx

Für je 3 Mark
liefere frei ins Haus

14 Flaschen Echt üntmbacher ster,
20 .fl. Märzenbier (E. Hause),
20 .fl. (mager Gesundheitsbier,
25 .fl. haasessier hell nnd dunkel,
30 ‚il. Eugerbien
E. Lehmus, Georgenstraße 14.
xxxxxxxxxxxx

IWIBWUMUBMHW
Aus wollenen Lumpen aller Art werden

moderne, haltbare Kleider-, Ultterrokk- und
Länfetstosse, Schlafdecken, Teppiche, sowie
Buckstim blaue Cheviot und Loden um-
gearbeitet. Muster gratis und franeo durch
GebrüderCohn. Ballenftedt a. H. Nr. 102»
—

Marttpreis der Stadt Orts
vom 3«’. Dezember 1893.
{für 100 Kilogramms
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